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Ergänzungsblätter zum Buch 

 
NÖ Kinder- und Jugendhilfegesetz 

5. Auflage 
 

Die Änderungen sind unterlegt 
 

Der Novellenspiegel ist zu ergänzen: 
 

LGBl. Nr. 61/2024 (Ltg.-519/XX-2024) 
LGBl. Nr. 63/2025 (Art. 29 NÖ Informationsfreiheitsanpassungsgesetz 2025; Ltg.-

705/XX-2025) 
 
 
§ 17 Abs. 4 hat zu lauten: 
 

 § 401. Gesetzestext zufälliger Weise einen Schatz, so gebührt ihnen als 
Findern ein Drittheil davon. Sind sie aber von dem Eigenthümer ausdrücklich 
zur Aufsuchung eines Schatzes gedungen worden, so müssen sie sich mit 
ihrem ordentlichen Lohne begnügen. 
 
 
§ 25 Z 12 und Z 13 wurden angefügt: 
 

12. Familienhilfe; 
13. Frühe Hilfen. 

 
 
§ 29 Abs. 5 wurde angefügt: 
 

 (5) Zur Sicherung der Ziele der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des § 3 kön-
nen auch Einrichtungen, die keine Eignungsfeststellung nach diesem Gesetz ha-
ben, durch den Kinder- und Jugendhilfeträger zur Erbringung der Leistungen 
gemäß § 25 herangezogen werden, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 
vorliegt: 

1. behördliche Bewilligung oder Eignungsfeststellung nach anderen landes- 
oder bundesgesetzlichen Vorschriften; 

2. Heranziehung durch andere Bundesländer oder den Bund aufgrund einer 
Fördervereinbarung oder einer Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG oder 
aufgrund bundesgesetzlicher Vorschriften sowie fachgerechter Betrieb der 
Einrichtung. 

Die in einer solchen Einrichtung tätigen Personen müssen persönlich geeignet 
sein; § 17 Abs. 3a gilt sinngemäß. 
 
 
§ 29a Abs. 3 wurde angefügt: 
 

 (3) Die Landesregierung kann durch Verordnung gemäß Abs. 1 wesentliche 
Änderungstatbestände und nähere Bestimmungen zur Anzeigepflicht gemäß § 27 
Abs. 1 festlegen. 



Ergänzungsblätter 
 

2 

 
 
§ 38 Abs. 2 hat zu lauten: 
 

 (2) Die Unterstützung der Erziehung kann im begründeten Einzelfall im Rah-
men der Vollen Erziehung auch als zusätzliche Maßnahme durchgeführt werden, 
wenn dies zur Erreichung oder Sicherung des im Hilfeplan definierten Erziehungs-
zieles notwendig ist. 
 
 
§ 42 Abs. 1 und Abs. 2 haben zu lauten: 
 

 (1) Erziehungshilfen gemäß §§ 44 Z 5 und 50 Abs. 1 können als Hilfen für junge 
Erwachsene auch nach Unterbrechung fortgesetzt und geändert werden, wenn 
dies zur Erreichung oder Sicherung des vor Erreichen der Volljährigkeit im Hilfe-
plan definierten Erziehungszieles notwendig ist. 
 (2) Hilfen für junge Erwachsene müssen mit diesen selbst vereinbart werden 
und enden jedenfalls mit Vollendung des 21. Lebensjahres. 
 
 
§ 48a Abs. 3 wurde angefügt: 
 

 (3) Die Landesregierung kann durch Verordnung gemäß Abs. 1 wesentliche 
Änderungstatbestände und nähere Bestimmungen zur Anzeigepflicht gemäß § 46 
Abs. 1 festlegen. 
 
 
§ 55 Abs. 5 wurde angefügt: 
 

 (5) Die Landesregierung kann durch Verordnung gemäß Abs. 1 wesentliche 
Änderungstatbestände und nähere Bestimmungen zur Anzeigepflicht gemäß § 52 
Abs. 1 festlegen. 
 
 
§ 75 Abs. 1 und Abs. 2 erster Satz haben zu lauten: 
 

 (1) Die Kosten für die Gewährung von Erziehungshilfen, Hilfen für junge Er-
wachsene und Familienhilfe gemäß § 25 Z 12 sind – unbeschadet der Kostentra-
gungs- und Ersatzpflicht nach Abs. 2 – zunächst vom Land zu tragen. 
 

 (2) Die Gemeinden haben dem Land jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu 
tragenden Kosten der vollen Erziehung, zu den Kosten der Unterstützung der 
Erziehung gemäß § 44 Z 2 bis 6 und zu den Kosten der Familienhilfe gemäß § 25 
Z 12 in der Höhe von 50 % zu leisten, soweit diese nicht nach den §§ 77 und 78 
ersetzt werden. … 
 
 
§ 79 Abs. 6 und Abs. 7 haben zu lauten: 
 

 (6) Die NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft muss die Landesregierung auf 
Verlangen über alle Gegenstände ihrer Geschäftsführung informieren. Jedenfalls 
hat sie alle zwei Jahre einen Rechenschaftsbericht zu erstellen. Die in Abs. 7 Satz 
2 festgelegte Verpflichtung zur Geheimhaltung ist davon nicht berührt. 
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 (7) Die Behörden und Dienststellen des Landes, die Gemeinden, die privaten 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen sowie sonstige mit einem konkreten Fall 
befasste Stellen haben der NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft die zur Ausübung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben notwendige Unterstützung und erforderlichen Aus-
künfte zu gewähren. Die NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft ist insoweit zur Ge-
heimhaltung über ihr ausschließlich aus ihrer Tätigkeit bekanntgewordene Tatsa-
chen verpflichtet, als deren Geheimhaltung im Interesse der betroffenen Kinder 
und Jugendlichen oder im sonstigen Interesse der Kinder- und Jugendhilfe gebo-
ten ist. 
 
 
§ 85 Abs. 5 und Abs. 6  wurden angefügt: 
 

 (5) §§ 17 Abs. 4, 25 Z 12 und Z 13, 29 Abs. 5, 29a Abs. 3, 38 Abs. 2, 42 Abs. 
1 und 2, 48a Abs. 3, 55 Abs. 5, 75 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Landesgeset-
zes, LGBl. Nr. 61/2024, treten am 1. Jänner 2025 in Kraft. 
 

 (6) § 79 Abs. 6 und 7 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 63/2025 
treten am 1. September 2025 in Kraft. 
 


